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nicht gerne in der Öffentlichkeit besprechen möchte. In dem 
Gespräch mit unserer Chefredaktion erhielten wir allerdings 
einige Informationen im Namen von Mario Martini, die wir 
Ihnen im Zusammenhang mit den entsprechenden Fragen zur 
Verfügung stellen werden. Nun also zu einigen Punkten, die 
in unseren Augen nicht sinnvoll oder gesetzeskonform sind 
bzw. die nicht geeignet erscheinen, um eine Partnerschaft auf 
Augenhöhe zu führen. 

Unter 3.1. heißt es im Vertrag: „Der Händler ist auf Grundlage 
dieses Vertrages ausschließlich zum Vertrieb von Produkten der 
Schmuckzeit Europe auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland befugt. Der Händler hat in seinem Onlineshop in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen und im Rahmen des Verkaufspro-
zesses und des Bestellvorgangs darauf 
hinzuweisen, dass ausschließlich Kun-
den mit Wohnsitz im Staatsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland ein wirk-
sames Kaufangebot abgeben können 
und nur an solche Kunden und an 
deren inländischen Wohnsitz geliefert 
werden wird.“ Dazu äußert sich unser 
Verlagsjustiziar Dr. Gregor Kuntze-
Kaufhold: „Die in Ziffer 3.1. festgelegte Verpflichtung der 
Händler, nicht an Käufer mit Wohnsitz außerhalb von Deutsch-
land zu verkaufen, ist in dieser Form kartellrechtswidrig. Dieser 
Punkt sollte also aus dem Vertrag gestrichen werden.“

Zudem schließt die Schmuckzeit Europe GmbH für ihre Ver-
tragspartner unter Ziffer 4. die Nutzung von Drittplattformen 
für den Vertrieb ihrer Produkte aus. Bei Amazon haben wir 
jedoch eine Reihe von Produkten gefunden, die direkt von 
Amazon EU S.a.r.L. angeboten werden; so z. B. am 8. Juni 
2018 Engelsrufer Damen Classic Anhänger M 925er-Ster-
lingsilber mit blauer Klangkugel zu 56,25 €. Wir haben in 
unserer schriftlichen Anfrage deshalb um Auskunft gebeten, 
ob Amazon von dem Anbieter beliefert wird. Zudem stellten 
wir die Frage in unserem Telefonat erneut. Öffentlich wollte 
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man dazu nicht Stellung nehmen. Stattdessen wurde mit 
einer Gegenfrage gekontert: „Was wäre denn, wenn es so 
wäre?“ Unsere Antwort darauf hängt mit dem Vertrag 
zusammen, den Partner des Lieferanten unterschreiben sol-
len, die Waren der Marken Engelsrufer und Herzengel online 
verkaufen möchten. Darin heißt es unter 2.2.: 

„Der Onlineshop wird neben einem Ladengeschäft betrieben. 
Der Onlineshop verweist ausdrücklich auf das bestehende 
Ladengeschäft und informiert den Kunden darüber, dass die im 
Onlineshop dargestellten Produkte auch sämtlich im Ladenge-
schäft in Augenschein genommen werden können. Weiter wird 
darüber informiert, dass alle im Onlineshop erworbenen Pro-
dukte im Ladengeschäft zu den üblichen Geschäftszeiten abge-
holt werden können. Zur Sicherstellung der Abholmöglichkeit 
hat der Händler alle im Onlineshop angebotenen Produkte in 
ausreichender Anzahl vorzuhalten.“ Konkret haben wir bei 
Amazon keinen ausdrücklichen Verweis auf ein „bestehendes 
Ladengeschäft“ gefunden; ebensowenig, dass die Kunden 
da rüber informiert werden, dass die im Onlineshop dargestell-
ten Produkte sämtlich im Ladengeschäft in Augenschein 
genommen werden können etc.. Sollte die Schmuckzeit Europe 
den Onlinehändler Amazon beliefern, ohne all die Services zu 
fordern, die die eigens belieferten Fachhändler, sofern sie den 
Vertrag unterschreiben, bieten müssen, handelt es sich um eine 
ungerechtfertigte Diskriminierung der Partner im Fachhandel.

Der oben genannte Händler sprach auch den Punkt des Mindest-
umsatzes an. In Ziffer 10. wird für den neuen Vertragspartner 
vorgeschrieben, dass dieser „pro Jahr einen Mindestumsatz 
(Nettowareneinkaufspreis) i. H. v. 5.000 € Auftragswert auf sei-
ner E-Commerce-Kundennummer bei der Schmuckzeit Europe 
tätigen“ muss. So stellt sich auch für uns die Frage, ob dieser 
Umsatz dem derzeitigen Durchschnitt der Onlineumsätze der 
Kunden im Einzelhandel entspricht oder ob er die Kunden 
möglicherweise überfordert. Insbesondere bei einem Trend-
produkt wie Engelsrufer ist in aller Regel nach einem Hype 
ein Abflachen der Umsätze zu erwarten. In unserem Telefonat 
erfahren wir, dass das Unternehmen es geschafft habe, 
18 Produkte zu kreieren, die heute erfolgreicher sind als das 
Produkt, durch das die Firma groß geworden ist. Insgesamt 
seien aber in den letzten Jahren im Schmuckmarkt die 
Umsätze zurückgegangen. Eine Information auf unsere Frage 
zur konkreten Umsatzentwicklung bei den Produkten der 
Schmuckzeit Europe haben wir nicht erhalten. Man unter-
streicht allerdings, dass manch ein Onlinehändler nur 300 € 
Umsatz im Jahr mit den Produkten erziele, was in den Augen 
der Geschäftsleitung keinen Sinn ergibt. Eine Einschätzung, 
ob die Umsatzanforderung von 5.000 € Auftragswert per 
anno zu hoch ist, kann jeder Händler nur individuell für sich 

entsprechend seiner Kundschaft und seinen Erfahrungen vor-
nehmen. 

Sehr befremdend finden wir Teile der Ziffer 2.6. des Vertrags. 
Hier steht: „Der Händler stellt sicher, dass sämtliche Inhalte des 
Onlineshops sowie auf sämtlichen Zielorten von Weiterleitungen 
(z. B. durch weiterführende Links) nicht gegen geltendes Recht, 
gegen Rechte Dritter (Marken-, Namens- oder Urheberrechte 
etc.) oder die guten Sitten verstoßen wird. Der Händler wird dort 
keine Gewalt, nationalsozialistischen, fremdenfeindlichen, Dro-
genkonsum verherrlichenden, pornographischen und/oder eroti-
schen Inhalte darstellen oder darstellen lassen.“ Mit dieser For-
mulierung unterstellt der Schmuckanbieter, dass seine Partner 
oder zumindest manche seiner Partner solche Inhalte in ihrem 
Onlineshop veröffentlichen. Wir haben noch nie solche Inhalte 
auf einer zum Schmuckverkauf betriebenen Internetseite gese-
hen. So lautet unsere Frage in der Presseanfrage: „Wie häufig ist 
es bislang vorgekommen, dass in Onlineshops von Händlern, 
denen Sie Ware geliefert haben, Gewalt, nationalsozialistische, 
fremdenfeindliche, Drogenkonsum verherrlichende, pornogra-
phische und/oder erotische Inhalte dargestellt wurden oder dass 
diese auf Seiten dargestellt wurden, auf die von Onlineseiten 
Ihrer Partner weitergeleitet wurde?“ Eine Antwort haben wir 
dazu nicht erhalten.

Konkret geäußert hat sich Schmuckzeit Europe per Telefon zu 
dem Grund, warum man den Händlern, die E-Commerce betrei-
ben, diesen Vertrag vorgelegt hat: „Anfangs haben wir 51 Händ-
ler eine Vereinbarung bezüglich des E-Commerce unterzeichnen 
lassen, doch kaum jemand hat sich daran gehalten. Aufgrund des 
großen Markenerfolgs haben wir lange nichts dagegen unter-
nommen. Doch wollen wir das nun mit der neuen Vereinbarung 
ändern. Es geht uns dabei um den Schutz der Marke.“

Unser Zwischenfazit:  Ein selektiver Vertrieb kann als 
sinnvolles Instrument einer Marke dienen, um den Graumarkt 
einzudämmen  Allerdings sind Teile des hier durchleuchte-
ten Vertrags kritisch zu betrachten  Nicht alle Dinge konnten 
wir heute ansprechen  Weitere Negativ-Punkte betreffen 
unter anderem die Kombination aus Fehlen einer ordentlichen 
Kündigungsfrist mit den Rückkaufsrechten für Produkte im 
Falle einer Kündigung, über die wir demnächst berichten  Zu 
den Seiten www.engelsrufer.de und www.herzengel.de haben 
wir in einem zweiten Telefonat Informationen erhalten  Eine 
Empfehlung zum Unterschreiben des Vertrags, ohne Ände-
rungen vorzunehmen, können wir derzeit nicht abgeben 
 Details zu weiteren Punkten, eine Gesamteinschätzung der 
Vereinbarung und Vorschläge zu einer sinnvollen Anpassung 
des Vertrags erhalten Sie in Kürze hier bei uns in der Branchen-
ausgabe.

Aktionsverkauf, Räumungsverkauf oder Geschäfts-'Reset'?
„Wir bieten eine Reihe von Optionen an, wenn bei einem 
Juwelier Veränderungen anstehen“, berichtet uns Alexan-
der Schmidt, Inhaber der Fa. Alexander Schmidt in Au 
am Rhein. „Unser Schwerpunkt war zunächst die Hilfestel-
lung bei Schließungen, doch haben wir inzwischen sehr 

erfolgreiche Möglichkeiten entwickelt, einen kompletten Neu-
anfang zu realisieren.“ In Zeiten, in denen nicht wenige sta-
tionäre Einzelhändler unserer Branche ums Überleben 
kämpfen, klingt das interessant. Schmidt arbeitet seit über 
drei Jahrzehnten als Selbstständiger im Einzelhandel. Seit 
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17 Jahren hilft er Unternehmen, einen Räumungsverkauf zu 
organisieren. 

„'Vermarktung ohne Verramschung' lautet unser Motto, unab-
hängig davon, ob wir einen Jubiläums-, einen Räumungs- oder 
einen sonstigen Verkauf durchführen. Die Kalkulation ist 
dabei immer ordentlich, die Preisreduktion nur dezent. Meist 
wundern sich die Unternehmer, dass 
das wunderbar funktioniert. Aber 
natürlich arbeiten wir auf vielen 
Ebenen, insbesondere im Bereich Marketing, um das zu 
ermöglichen. Zudem schulen wir das Personal, wie es in dieser 
besonderen Situation auf die Kunden zugeht. Am Ende sind 
unsere Kunden meist sehr überrascht und zufrieden.“

Seit letztem Jahr bietet Schmidt das Geschäfts-'Reset' an, um 
Unternehmen, die nicht ausreichend Gewinn erzielen, auf 

gesunde Füße zu stellen. „Es gibt 
immer wieder Händler, die aus 
bestimmten Schwierigkeiten nicht 
mehr aus eigener Kraft herauskom-
men, aber noch zu jung sind, um ihr 
Geschäft zu schließen“, erklärt der 
Berater zum Hintergrund. In die-
sen Fällen wird eine Art Geschäfts-
aufgabe und danach ein Neustart 
organisiert. Dabei wird nicht nur 
der Laden neu gestaltet, sondern 
auch neue Ware angeboten, damit 

das Einzelhandelsgeschäft wieder ordentliche schwarze 
Zahlen schreiben kann.

„Viele Unternehmer haben trotz Krise noch die Chance zur 
Kehrtwende“, meint Schmidt. „Gerade haben wir bei einer 
Goldschmiede in Nordrhein-Westfalen ein komplettes Reset 
durchgeführt. Die Umsätze gingen vorher zurück, manche 
Ware lag wie Blei im Fenster und auf dem Lager und die ältere 
Generation wollte sich zur Ruhe setzen. Der Nachwuchs wollte 

es zunächst gar nicht weiterführen. Und nun wurde ein optisch 
ganz neues Ladenlokal kreiert mit Sitzecke und neuen Service-
leistungen. Außerdem wurde ein neuer, viel passenderer Name 
für das Geschäft gewählt. Ein Sonderverkauf hat das Lager 
bereinigt und nach dem Tabula rasa läuft jetzt alles prima und 
die jungen Leute sind sehr zufrieden. Die Senioren hätten das 
vorher nie für möglich gehalten.“ In manchen Fällen ist auch 
ein neuer Firmenstandort notwendig oder es kommt zur 
Geschäftsübergabe, aber auch dabei erhalten Händler Unter-
stützung. 

Als Worst Case bleibt nur die Aufgabe des Ladens, insbeson-
dere wenn sich kein Nachfolger finden lässt. Durch einen gut 
geplanten Ausverkauf können dann immerhin noch nennens-
werte Einnahmen generiert werden, betont Schmidt. Er stellt 
für Sonderverkäufe eigenes, besonders geschultes Personal 
zur Verfügung. Was die Werbung für die Aktion angeht, 
seien mehrfach wöchentlich Aktivitäten notwendig, denn 
Marketing sei neben der vernünftigen Kalkulation das A und 
O bei der Sache. Nach Schmidts Angaben, hat der Sonderver-
kauf zu 99 % Erfolg. Bei dem einen Prozent liege der Misser-
folg daran, dass der Händler nicht mit den Vorschlägen ein-
verstanden war.

Wir meinen:  Gerade in schwierigen Zeiten kann professio-
nelle Hilfe sinnvoll sein, um das Uhren & Schmuck-Geschäft 
wieder in Schwung zu bringen  Bedroht eine Abwärtsspirale 
von niedrigen Umsätzen, vollem Lager und damit verbunde-
ner hoher Kapitalbindung die Zukunft Ihres Unternehmens, 
kann ein gut organisierter Sonderverkauf das Business wie-
derbeleben  Auch ein kompletter Reset kann frischen Wind 
in die Segel bringen  Ist die Geschäftsaufgabe unabwendbar, 
lässt sich diese mit einem Räumungsverkauf mit einer ver-
nünftigen Marge wenigstens ein wenig 'versüßen'  Welche 
Erfahrungen haben Sie mit Sonderverkäufen gemacht? Sen-
den Sie uns bitte Ihre Berichte!  Infos zu Alexander Schmidt 
finden Sie auf www.schmidt-aktionsverkauf.de, per Tel. 
07245 109455 oder über info@schmidt-aktionsverkauf.de.

Wichtige Meldungen für Unternehmer aus der 'mi'-Schatzkiste
Tutima Glashütte wird Manufaktur des Jahres 2018 
Der Verband Deutsche Manufakturen e. V. erläutert die Wahl 
so: „Klein, Tradition und zugleich extrem innovativ bei modera-
ten Preisen, das beschreibt die 'Manufaktur des Jahres 2018' am 
besten.“ Die unabhängige Jury ehrt damit 90 Jahre Produktion 
des Traditionsunternehmens und hebt vor allem den Tempo-
stopp (engl. 'Flyback') hervor. Diese komplizierte Funktion 
werde nur in einer Handvoll Uhren der großen Hersteller ange-
boten. So hat Tutima die Uhrenwelt nachhaltig überrascht. 
Bereits seit 1927 fertigt das von der Inhaberfamilie Delecate 
geführte Unternehmen Uhren. Während der Teilung Deutsch-
lands befand sich die Produktionsstätte im niedersächsischen 
Ganderkesee. 2005 wurde sie in den Gründungsort Glashütte 
zurückverlegt. Die erste an diesem Standort gefertigte Minuten-
repetition wurde 2011 gebaut, sie besteht aus 550 filigranen Prä-
zisionsteilen. Besonders hohen Ansprüchen werden die 
18-Karat-Goldmodelle gerecht, sowie die M2 als Weiterent-

wicklung der offiziellen Einsatzuhr der Bundeswehr-Piloten, 
die Saxon One mit pyramidenförmiger Lünette und die Grand 
Flieger als Reminiszenz an den legendären Flieger-Chronogra-
phen aus dem Jahr 1941, der erstmals eine Additionsmessung 
anbot. 'mi' gratuliert herzlich zu dieser Auszeichnung!

ELYSEE übernimmt Vertrieb von MASERATI Ab dem 
1. Juli 2018 wird der Uhrenanbieter aus Düsseldorf den 
Exklusivvertrieb für Deutschland übernehmen. MASERATI 
bietet laut Pressemitteilung der ELYSEE Uhren GmbH sport-
liche Uhren mit einer UVP von 139 bis 349 € an. Ferner wird 
berichtet: „Vor einigen Jahren hat Morellato, der Marktführer 
in Italien, die Uhren-Lizenz von MASERATI erworben und 
hat in kürzester Zeit exzellente Verkaufsergebnisse in Italien 
und Frankreich erreicht.“ Die Marke fügt sich nach Angaben 
von ELYSEE sehr gut in die bislang vertriebenen Marken ein 
und rundet das Portfolio weiter ab.

Alexander Schmidt
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